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Der Begriff der Waffen im Sinne von Ziff. 4 beschränkt sich nicht auf 
die im § 206 angeführten Schußwaffen und Sprengm ittel.

§ H l

Außergewöhnliche Strafmilderung 
und Absehen von Strafe

(1) Bei den in diesem Kapitel genannten Verbrechen kann 
auf eine geringere als die angedrohte Mindeststrafe erkannt 
oder es kann von Strafe abgesehen werden, wenn sich der Tä
ter den Sicherheitsorganen stellt und das Verbrechen und 
seine Kenntnis über die Zusammenhänge des Verbrechens 
offenbart.

(2) Ist der Täter wegen des Unternehmens eines Staäts- 
verbrechens strafrechtlich verantwortlich, so kann eine ge
ringere als die angedrohte Mindeststrafe festgesetzt werden, 
wenn der Tatbeitrag unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Verbrechens sehr gering ist.

1. Diese Bestim m ung entspricht den schon in früheren Jah ren  w ieder
holt erfolgten A ufforderungen der Regierung der DDR, daß Spione

im perialistischer Geheim dienste ih r aussichtsloses V orhaben aufgeben, 
m it ihren  A uftraggebern brechen, sich den Sicherheitsorganen stellen und 
das Verbrechen und ihre K enntnis über dessen Zusam m enhänge offen
baren sollen, sowie der dam it gegebenen Zusicherung der S trafm ilderung 
oder des Absehens von Strafe. Kein A gent der im perialistischen Geheim 
dienste kann sich also darauf berufen, er habe keine Gelegenheit gehabt, 
sich von seinen A uftraggebern zu trennen, oder er habe sich aus A ngst 
vor hoher S trafe nicht gestellt. Das trifft auch auf andere T äter bei S taats
verbrechen zu. Bei Vorliegen der V oraussetzungen des Abs. 1 erfolgt kein 
Freispruch. Das Gericht m uß im  A nw endungsfall die Schuld feststellen 
und von Strafe absehen (§ 243 StPO). Es kann auch eine E instellung durch 
den S taatsanw alt gern. § 148 Abs. 1 Ziff. 3 StPO erfolgen.

Soweit es sich nicht um U nternehm ensdelikte handelt (Abs. 2), ist auch 
ein R ücktritt vom Versuch oder tä tige Reue möglich (§ 21 Abs. 5).
2. Gemäß Abs. 1 kann auf eine geringere als die im  jeweiligen T at

bestand angedrohte M indeststrafe erkann t oder ganz von S trafe ab 
gesehen werden, w enn sich der T äter ste llt und das Verbrechen und seine 
K enntnis über dessen Zusam m enhänge offenbart. § 111 gilt fü r  alle T at
bestände des 2. Kap. Bei landesverräterischem  Treubruch kann  § 111 nu r 
angew andt werden, wenn § 99 Abs. 4 wegen der Folgen nicht angew andt 
w erden kann.

Liegen die Voraussetzungert des § 111 Abs. 1 nicht vor, ist bei Vor
liegen der M erkm ale auch § 25 anw endbar.

Abs. 2 sieht bei U nternehm enstatbeständen die Möglichkeit der S traf
m ilderung vor. wenn der Tatbeitrag  sehr gering ist.


